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#ST# Bundesbeschluss
über die Bewilligung eines Objektkredites für die Erstellung

eines Gebäudes für die Schweizerische Botschaft
in Canberra

(Vom 5. Oktober 1971)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 85 Ziffern l und 10,
in Verbindung mit Artikel 102 Ziffern 8 und 14 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. Mai 1971X>,

beschliesst:

Art. l
Für die Erstellung eines Botschaftsgebäudes in Canberra, das die Kanzlei

und die Residenz des Missionschefs einschliesst, wird ein Objektkredit von
5 100 000 Franken bewilligt.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.
2 Der Bundesrat wird mit seinem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 27. September 1971

Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 5. Oktober 1971

*> BB1 19711 905

Der Präsident : Weber
Der Protokollführer: Hufschmid

Der Präsident : Theus
Der Protokollführer : Sauvant
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Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbechlusses im Bundesblatt.

Bern, den 5. Oktober 1971

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundeskanzler :

Huber
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